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Diensteinheit des MfS und bei Erfordernis mit den Kräften der DVP 
und anderen Schutz- und Sicherheitsorganen zu berücksichtigen.

Kräfte der DVP und anderer Schutz- und Sicherheitsorgane sind vor 
allem für periphere Sicherungsaufgaben, legendierte Sperr- und Um- 
leitungsmaßnahmen für den Personen- und Fahrzeugverkehr und andere 
Sicherungsaufgaben einzusetzen, bei denen sie keine direkte Kenntnis 
vom Zweck der Sicherungsmaßnahmen und von den Zielen der Ermittlungs 
handlung erhalten. Es ist zu sichern, daß zum Beispiel kurzfristig 
Diensthunde der DVP zum Einsatz gebracht wer d e n  können und sofortige 
ärztliche Hilfe geleistet werden kann. Die Sicherung der Verhafteten 
bei E r e i g n i s o r t r e k o n s t r u k t i o n e n , zum Beispiel bei Spionage- und T ö 
tungsverbrechen , Geiselnahmen und anderen terroristischen Handlungen 
erfordert nicht nur die Realisierung von Maßnahmen zur vorbeugenden 
Verhinderung von F l u c h t V o r h a b e n f sondern auch das ständige Eingestel 
sein auf emotional gesteigerte psychische Reaktionen der Verhafteten 
zu denen es oftmals am Tat- bzw. Ereignisort beim Nachvollzug von
Handlungsabläufen kommen kann. Besondere Gefahren ergeben sich auch 
aus der Tatsache, daß Ermittlungshandlungen, wie zum Beispiel be
stimmte U n t e r s u c h u n g s e x p e r i n e n t e , zur Nachtzeit durchgeführt und g e 
sichert werden müssen. Diese Orte sind deshalb durch verdeckt oder 
offen dislozierte Sicherungskräfte zu sichern, dis in der Lage sind, 
Störungen der Ordnung und Sicherheit weitestgehend zu unterbinden.

Die Auswahl und die Anzahl der unmittelbar zur Sicherung der V e r h ä r 
teten eingesetzten operativen Sicherungskräfte ist deshalb mit gr ö ß 
ter Sorgfalt vorzunehmen. Von ihrer Dislozierung sowie von ihrem dis 
.ziplinierten und operativ umsichtigen Handeln und Verhalten hängt 
weitgehend der Erfolg der Sicherung der Ermittlungshandlung ab.

3.3.4.__Die Sicherung Verhafteter in staatlichen medizinischen Ein- 
____ richtungen_________________      __

In der Arbeit wurde begründet, daß die Achtung der Menschenrechte 
und die Würde des Menschen immanenter Bestandteil des humanistischen 
Wesens des Untersuchungshaftvollzuges im MfS ist. Dem entspricht


